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	I.
ALLGEMEINES
	
	

	
	
	

	§ 1 
Rechtsgrundlagen
	
	

	Gestützt auf das kantonale Raumplanungs- und Baugesetz vom 8. Januar 1998, das kantonalen Strassengesetz vom 24. März 1986  und das kantonale Enteignungsgesetz vom 19. Juni 1950 erlässt die Einwohnergemeindeversammlung von Lausen folgendes Strassenreglement:
	
	§ 7 Abs.3 StraG: Für Gemeindestrassen erlassen die Gemeinden Vorschriften im Rahmen des Strassengesetzes sowie des Raumplanungs- und Baugesetzes.

	
	
	

	
	
	

	§ 2 
Zweck
	
	

	Das Strassenreglement ordnet die Erstellung neuer, die Korrektion und den Unterhalt bestehender, öffentlicher und privater Verkehrsflächen, und die Beziehung der Grundstücke zu denselben.
	
	

	
	
	

	
	
	

	§ 3 
Geltungsbereich 
	
	

	1 Das Strassenreglement gilt für alle im Gemeindegebiet bestehenden oder noch zu erstellenden Verkehrsflächen, für die Veränderung bestehender Anlagen sowie für den Unterhalt sämtlicher Verkehrsanlagen soweit sie Eigentum der Gemeinde sind oder ihre Benützung durch die Öffentlichkeit mittels einer entsprechenden Dienstbarkeit sichergestellt ist. 
	
	Der Geltungsbereich umfasst insbesondere auch Stras​senanlagen, die im Rahmen einer Baulandumlegung (§§ 55 ff.  RBG) oder im Rahmen der Vorfinanzierung  der Erschliessung bzw. der sogenannten Selbsterschliessung (§ 84 und 85 RBG) erstellt werden.



	
	
	

	
	
	

	§ 4 
Vollzug
	
	

	1 Der Gemeinderat sorgt für den Vollzug dieses Strassenreglementes.

2 Zur Vorberatung und Begutachtung kann der Gemeinderat Bau‑ und Strassenfragen der Bauplanungskommission zur Antragstellung überweisen. Der Bauverwaltung obliegt die technische Kontrolle, sie wacht über die Einhaltung der Vorschriften und erstattet dem Gemeinderat Bericht.
	
	

	
	
	

	
	
	


	II.
PLANUNG DER VERKEHRSFLÄCHEN
	
	

	
	
	

	§ 5 
Einteilung und Breite der Strassen
	
	

	1 Die Strassen werden unterteilt in öffentliche und private Strassen.

2 Privatstrassen unterliegen dem ordentlichen Genehmigungsverfahren, während Bau, Ausbau, Unterhalt, Reinigung und Finanzierung ausschliesslich Sache der Eigentümer ist.

3 Bei den öffentlichen Strassen werden folgende Kategorien unterschieden:

a) 
Kantonsstrassen
Für die Kantonsstrassen gelten die Bestimmungen dieses Reglementes nicht. Sie unterstehen dem kantonalen Recht.

b) 
Gemeindestrassen
4 Die Gemeindestrassen werden unterteilt in:

a) 
Sammelstrassen  SS 
Sie sammeln den Verkehr mehrerer Quartiere und leiten ihn auf übergeordnete Strassen ab. Gleichzeitig haben sie Erschliessungsfunktion, indem sie die Überbauung der an sie angrenzenden Bauzonenareale ermöglichen. Sie haben eine Regelfahrbahnbreite von 6,0m bis 6,5m und einen Baulinienabstand ab Strassen- bzw. Trottoirlinie von minimal 4,0m. Sie weisen beidseitig Trottoirs auf mit einer minimalen Breite von 2,0m. In begründeten Fällen kann der Gemeinderat Ausnahmen von den Festlegungen gewähren bzw. der EGV beantragen.

b) 
Erschliessungsstrassen ES I
Sie ermöglichen in erster Linie die Überbauung der an sie angrenzenden Bauzonenareale und haben im übrigen eine beschränkte Sammelfunktion kleinerer Quartiere zur Ableitung des Verkehrs auf übergeordnete Strassen. Sie haben eine Regelfahrbahnbreite von 6,0m und einen Baulinienabstand ab Strassen- bzw. Trottoirlinie von minimal 3,5m. Sie weisen in der Regel einseitig ein Trottoir auf mit einer minimalen Breite von 1,5m. In begründeten Fällen kann der Gemeinderat Ausnahmen von den Festlegungen gewähren bzw. der EGV beantragen.

c) 
Erschliessungsstrassen ES II
Sie haben in erster Linie Erschliessungsfunktion und ermöglichen die Überbauung der an sie angrenzenden Bauzonenareale. Eine untergeordnete Durchleitungsfunktion des Verkehrs ist möglich. Sie haben eine Regelfahrbahnbreite von 5,5m bis 6,0m und einen Baulinienabstand ab Strassen- bzw. Trottoirlinie von minimal 3,0m. Ein verkehrsberuhigter Strassenausbau oder evtl. ein einseitiges Trottoir ist insbesondere in Wohngebieten fallweise anzustreben. In begründeten Fällen kann der Gemeinderat Ausnahmen von den Festlegungen gewähren bzw. der EGV beantragen.

d) 
Erschliessungswege EW
Sie haben ausschliesslich Erschliessungsfunktion und ermöglichen die Überbauung der an sie angrenzenden Bauzonenareale. Sie haben eine Regelfahrbahnbreite von minimal 4,5m und einen Baulinienabstand ab Strassenlinie von minimal 3,0m. Die Erschliessungswege weisen kein Trottoir auf.


	
	Einteilung der Strassen und Wege nach Kategorien und Ausbaustandards entsprechen dem Strassennetzplan.

	e) Fusswege FW

Die Fusswege sind dem Fussgängerverkehr vorbehalten und dürfen in der Regel nicht befahren werden. Die Regelbreite beträgt 1,5m bis 2,0m. Entlang der Fusswege werden in der Regel keine Baulinien festgelegt.
f) Wanderwege WW

Das Wanderwegnetz innerhalb des Siedlungsgebietes entspricht der Qualität des Fusswegnetzes bezüglich Ausbau und Regelbreite (Regelbreite ausserhalb des Siedlungsgebietes nach Bedarf). Die Wanderwege ausserhalb des Siedlungsgebietes sind ohne Hartbelag zu versehen. In begründeten Fällen kann der Gemeinderat Ausnahmen von den Festlegungen gewähren bzw. der EGV beantragen.

g) Land- und forstwirtschaftliche Wege 

Breite nach den Nutzungsbedürfnissen.
	
	

	
	
	

	
	
	

	§ 6 
Strassennetzplan
	
	

	1 Der kommunale Strassennetzplan legt in groben Zügen das öffentliche kommunale Strassennetz fest und hält die zukünftigen Verkehrsflächen von Überbauungen frei. Er bezeichnet die Funktion der Strassen und Wege und ist massgebend für die kommunalen Bau- und Strassenlinienpläne. 

2 Der kommunale Strassennetzplan enthält die bestehenden, die zu korrigierenden und die neu zu erstellenden Verkehrswege und Parkierungsflächen. Der im Strassennetzplan enthaltene Massnahmenkatalog enthält behördenverbindliche Handlungsanweisungen für zu korrigierende bzw. neu zu erstellende Verkehrsflächen, welche auf der Projektstufe Bau- und Strassenlinienplan bzw. Bauprojekt umzusetzen sind.
	
	§ 34 Abs. 1 RBG

	
	
	

	
	
	

	§ 7 
Bau‑ und Strassenlinienpläne
	
	

	Die Bau‑ und Strassenlinienpläne (§ 35 RBG). legen die genaue Lage der bestehenden und projektierten Verkehrsflächen sowie Baulinien fest (§§ 96 - 98 RBG). Sie müssen enthalten:

1 Die bestehenden und neu anzulegenden Verkehrsflächen entsprechend dem Strassennetzplan, wenn nötig für jeden Strassenzug als Einzelplan ausgefertigt.

2 Die Bau‑ und Strassenlinien und deren Abstände. Die Einmessung der Achsversicherungspunkte auf die bestehenden Grenzen oder das Fixpunktnetz der Grundbuchvermessung.

3 Nötigenfalls die Höhenangaben der zu korrigierenden und neu anzulegenden Verkehrsflächen.

4 Nötigenfalls die Querprofile im Bereich bestehender Bauten, auf die bei späterer Ausführung der Verkehrsflächen besonders Rücksicht zu nehmen ist.

5 Im übrigen gelten die §§ 95 –100 des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetz.
	
	§ 35 RBG: Bau- und Strassenlinienpläne

§ 96,97 RBG: Baulinien

§ 98 RBG: Strassenlinien




	§ 8 
Zuständigkeit und Verfahren
	
	

	1 Die Gemeindeversammlung beschliesst den Strassennetzplan und allfällige Ergänzungen und Abänderungen, ebenso Bau‑ und Strassenlinienpläne, welche sich nicht auf den kommunalen Strassennetzplan abstützen.
2 Alle diese Pläne sind vom Regierungsrat zu genehmigen, wodurch sie in Rechtskraft erwachsen.

3 Bau‑ und Strassenlinienpläne sind nach dem Beschluss der Gemeindeversammlung bzw. dem Gemeinderatsbeschluss während 30 Tagen öffentlich aufzulegen. Die Auflage wird im kant. Amtsblatt und im Amtsanzeiger Lausen bekanntgegeben. Auswärtige Grundeigentümer mit schweizerischem Zustelldomizil, deren Grundstücke betroffen werden, sind mit eingeschriebenem Brief auf die Auflage hinzuweisen.
	
	§ 34 RBG: Kommunale Strassennetzpläne

§ 35 Abs. 2 RBG: Verfahren BSP

§ 35 Abs. 3 RBG: Bau- und Strassenlinienpläne, die sich auf einen kommunalen Strassennetzplan abstützen, werden vom Gemeinderat erlassen.

	
	
	

	
	
	

	§ 9 
Enteignung
	
	

	Soweit eine Verständigung über den Landerwerb für die Erstellung oder Korrektion einer Verkehrsfläche nicht möglich ist, ist das Enteignungsverfahren durchzuführen (§§ 75 ff. Raumplanungs- und Baugesetz und kant. Enteignungsgesetz).
	
	§ 75 ff. RBG: Enteignung und Eigentumsbeschränkung

§ 38 ff. EntG: Enteignungsrechliches Verfahren

	
	
	

	
	
	

	§ 10 
Baulandumlegung
	
	

	1 Setzt eine sinnvolle Erschliessung des angrenzenden Baulandes eine Baulandumlegung voraus, so hat der Gemeinderat diese einzuleiten.

2 Für das Umlegeverfahren gelten die §§ 55 ff. des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes.
	
	

	
	
	

	
	
	

	III.
BAU DER VERKEHRSFLÄCHEN
	
	

	
	
	

	§ 11 
Technische Gestaltung
	
	

	1 Alle Verkehrsflächen der Gemeinde sind möglichst nach den neuesten baulichen und verkehrstechnischen Gesichtspunkten des Schweizerischen Verbandes der Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) anzulegen. Sie haben dem geltenden Strassennetzplan zu entsprechen.

2 Die Strassenbreite ist nötigenfalls bei Knotenpunkten und in Kurven zu erweitern.
	
	

	
	
	

	
	
	


	§ 12 
Beschlussfassung zur Ausführung einer Verkehrsfläche
	
	

	1 Antrag zur Ausführung einer Verkehrsfläche kann stellen,

a) 
der Gemeinderat

b) 
die Mehrheit der direkten Anwänder, sofern die Bestimmungen von § 84, 85 Raumplanungs- und Baugesetz erfüllt werden.

2 Die Ausführung kann nach Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung erfolgen.

Der Beschluss soll enthalten:

· Einen detaillierten Kostenvoranschlag, insbesondere auch über beitragspflichtige Kunstbauten

· die Werkpläne

· die Bau‑ und Strassenlinien, welche sich nicht auf den Strassennetzplan gemäss § 35, Abs. 3 RBG abstützen
· die auszuführende Verkehrsfläche

· die Ausführungs‑ und Kreditbewilligung

· den Landerwerbsplan

· die Landerwerbstabelle

· das Enteignungsrecht, soweit nötig

· den Perimeterplan (beitragspflichtige Fläche), der vom Gemeinderat festgelegt wird

· den Namen der Verkehrsfläche, der vom Gemeinderat festgelegt wird

· bei Vorfinanzierung oder Selbsterschliessung: öffentlichrechtlicher Vertrag über Finanzierung, Rückfinanzierung und eventuell weiterer Rechte und Pflichten des Gemeinwesens.
3 Dieser Beschluss ist mit allen vorgängig erwähnten Unterlagen und dem Hinweis auf die Beitragspflicht auf der Gemeindeverwaltung während 30 Tagen öffentlich aufzulegen. Die Planauflage ist öffentlich bekanntzugeben und überdies sind alle betroffenen Grundeigentümer von der Planauflage durch eingeschriebenen Brief in Kenntnis zu setzen. Auf Wunsch sind Lage und Höhe der Strasse im Gelände zu markieren. Gleichzeitig ist den Grundeigentümern ein Auszug aus der Grunderwerbstabelle im Doppel auszustellen und darauf hinzuweisen, dass innert der Planauflagefrist beim Gemeinderat schriftlich begründete Einsprache erhoben werden kann.

4 Die Grundeigentümer sind gleichzeitig aufzufordern, innert derselben Frist ihre Entschädigungsforderungen beim Gemeinderat schriftlich anzumelden.

5 Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn allfällige Einsprachen gegen das Projekt erledigt, der Landerwerb und allfällig vorübergehend beanspruchtes Areal sowie die Finanzierung gesichert sind.
	
	§ 84, 85 RBG: Vorfinanzierung der Erschliessung bzw. Selbsterschliessung

Planauflageverfahren nach Enteignungsrecht gemäss § 40 EntG.



	
	
	

	
	
	

	§ 13 
Landerwerb
	
	

	1 Bevor mit der Ausführung einer durch die Gemeinde zu erstellenden Verkehrsfläche begonnen wird, ist das zwischen den Strassenlinien liegende Areal durch die Einwohnergemeinde zu erwerben, oder die vorzeitige Besitzeinweisung durch das Enteignungsgericht zu erwirken.

2 In Bezug auf Restgrundstücke ist § 13 des kant. Enteignungsgesetzes massgebend.
	
	§ 36 ff. EntG: Enteignungsrechliches Verfahren bzw. freihändiger Landerwerb ausserhalb des Enteignungsverfahrens mit öffentlicher Beurkundung und Grundbucheintrag.


	3 Im Enteignungsverfahren sind Vereinbarungen zwischen der Gemeinde und dem Landeigentümer, welche Entschädigungen betreffen, durch das Enteignungsgericht zu genehmigen.
	
	§ 13 EntG: Ausdehnung der Enteignung auf Begehren des Enteigneten.

	
	
	

	
	
	

	§ 14 
Anpassungsarbeiten
	
	

	1 Die durch den Bau von Verkehrsflächen notwendigen Anpassungen auf Anwändergrundstücken sind Bestandteil der Bauarbeiten und werden gleichzeitig mit diesen ausgeführt. Die Gemeinde gewährt den Ersatz in möglichst gleicher Güte, es sei denn, dass der vom Berechtigten gewünschte Ersatz billiger ist oder dass er die Mehrkosten übernimmt.

2 Kommt mit dem betroffenen Grundeigentümer keine Einigung zustande, entscheidet der Gemeinderat über Art und Umfang der Anpassungen. Gegen den Entscheid kann innert 10 Tagen seit der Zustellung beim kantonalen Enteignungsgericht Beschwerde erhoben werden.
	
	

	
	
	

	
	
	

	IV.
BEITRÄGE DER ANSTÖSSER UND HINTERLIEGER
	
	

	
	
	

	§ 15 
Grundsatz und Definition
	
	

	1 Die Anstösser und Hinterlieger von Verkehrsflächen haben an die Landerwerbs‑ und Erstellungskosten von Neuanlagen und Korrektionen Beiträge zu leisten.

2 Mehrere Eigentümer eines Grundstückes haften gegenüber der Gemeinde solidarisch.

3 Für die Beitragspflicht ist massgebend, wem im Zeitpunkt der Rechnungsstellung das Grundstück gehört.

4 Bei Grundstücken, welche an mehrere Verkehrsflächen anstossen, ist die beitragspflichtige Fläche so festzulegen, dass der Flächenbeitrag nur einmal erhoben wird. Bei sich kreuzenden Verkehrsflächen (Eckparzellen) geschieht dies durch die Winkelhalbierende, bei zwei parallel verlaufenden Verkehrsflächen in der Regel durch die Mittellinie.
	
	

	5 Die Beiträge werden zur Hälfte auf die Perimeterfläche (Anstösser und Hinterlieger) und zur Hälfte auf die direkte Anstosslänge verteilt (nur direkte Anstösser).
6 Die Baukosten umfassen nebst den üblichen Tiefbauarbeiten (exkl. Deckbelag und Beleuchtung) auch die Auslagen für Honorare, Pläne, im Projekt vorgesehene Kunstbauten (exkl. Brücken), Fusswege, Entwässerungsanlagen, Anpassungsarbeiten, Verkehrsberuhigungsmassnahmen, Signalisation und Nebenkosten. Anpassungsarbeiten an Gebäuden gehen zu Lasten der Gemeinde.

7 Die Erstellung der Beleuchtung geht voll zu Lasten der Gemeinde. Für Schäden, die sich infolge Störungen im Betrieb der Beleuchtungsanlagen ereignen, haftet die Gemeinde nur bei nachgewiesenem Verschulden.
	
	


	8 Der gemäss § 20 des Abwasserreglementes an die Kanalisationskasse zu leistende Flächenbeitrag für das Strassengrundstück ist Bestandteil der Strassenbaukosten und somit ebenfalls beitragspflichtig.1)
	
	1) Neuer Abs. 8 zu § 15 gemäss EGVB vom 26.3.1985

	
	
	

	
	
	

	§ 16 Beiträge an den Landerwerb
	
	

	Die Anstösser und Hinterlieger haben die Landerwerbskosten für die Verkehrsfläche (inkl. Trottoirs) zu übernehmen:

1 Für Gebiete, die nach dem Zonenplan in der Industrie‑ oder der reinen Gewerbezone liegen, bis zu einer Verkehrsfläche von 9 m Breite;

2 für Gebiete, die nach dem Zonenplan in den übrigen Bauzonen liegen, bis zu einer Verkehrsfläche von 7 m Breite;

3 für alle übrigen Verkehrsflächen der volle Landerwerb;

4 für Mehrbreiten geht der Landerwerb voll zu Lasten der Gemeinde

5 Als Landerwerbskosten gelten die Kosten des Landerwerbs bis zur vorgenannten Breite, die anteilmässigen Vermessungs‑ und Vermarkungskosten und die Grundbuchgebühren, Enteignungskosten, ebenso die Entschädigung für Inkonvenienzen, Minder​werte usw.

6 Werden die Landerwerbsbedingungen im Enteignungsverfahren festgelegt, so gelten diese für alle Landabtretungen innerhalb des betreffenden Projektbereiches. Der gerichtlich festgelegte Landerwerbspreis gilt bei gleicher Landqualität auch für diejenigen Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen, die ihr Land freihändig veräussert haben; jedoch nur, falls die gerichtlich bestimmte Entschädigung höher ist als die durch Vereinbarung festgelegte.
7 Die Beitragsverfügung erfolgt durch den Gemeinderat. Sie kann innert 10 Tagen an das kant. Enteignungsgericht weitergezogen werden. In der Verfügung ist darauf hinzuweisen.
	
	z.B. Parkierungsflächen, Wen​deplätze, Nebenanlagen etc.

§ 86 EntG: Für den Eigentumsübergang infolge Enteignung dürfen keine Handänderungssteuern, sonder nur Kanzleigebühren erhoben werden, sie sind vom Enteigner zu tragen.

Im Enteignungsverfahren kommt der Grundsatz der vollen Entschädigung (§ 17 EntG) zum Tragen. Dabei ist unerheblich, dass derjenige, der die Entschädigung gerichtlich feststellen lässt, das Prozessrisiko trägt und demzufolge die höhere Entschädigung exklusiv beanspruchen kann.

	
	
	

	
	
	

	§ 17 Beiträge an die Erstellungskosten
	
	

	Die Anstösser und Hinterlieger haben an die Erstellungskosten folgende Beiträge zu leisten:

1 Bei Korrektionen bestehender Verkehrsflächen

bis und mit
6 m 
Strassenlinienabstand: 
48 %

bis und mit 
8 m 
Strassenlinienabstand: 
36 %

bis und mit 
9 m 
Strassenlinienabstand: 
33 %

bis und mit 
11 m 
Strassenlinienabstand: 
26 %

2 Bei Neuanlagen von Verkehrsflächen

bis und mit 
6 m 
Strassenlinienabstand:
77 %

bis und mit 
8 m 
Strassenlinienabstand: 
59 %

bis und mit 
9 m 
Strassenlinienabstand: 
52 %

bis und mit 
11 m 
Strassenlinienabstand: 
42 %
	
	Strassenlinienabstand = kürzeste Distanz zwischen den beiden Strassenlinien.


	3 Die Beitragsverfügung erfolgt durch den Gemeinderat. Sie kann innert 10 Tagen an das kant. Enteignungsgericht weitergezogen werden. In der Verfügung ist darauf hinzuweisen.

4 Massgebend für die Beitragsberechnung ist die Bauabrechnung. Akonto‑Zahlungen sind möglich.

5 Bei einseitigen Überbauungen werden die obigen Ansätze halbiert.
	
	

	
	
	

	
	
	

	§ 18 Beiträge bei Baulandumlegungen und Quartierplanungen
	
	

	1 Bei Baulandumlegungen erfolgt der Landerwerb im Umlegungsverfahren.
Die Beiträge an die Erstellungskosten sind gemäss Ziffer 17 zu leisten. Im übrigen sind die Vorschriften des Raumplanungs- und Baugesetzes, insbesondere § 63 – 65 zu beachten.

2 Für Quartierplanungen besteht eine separate Regelung. Sie ist integrierender Bestandteil dieses Strassenreglementes. Die Beiträge gemäss Ziffer 17 gelten auch für die Quartierplanungen.
	
	§ 63 RBG: Neuzuteilung

Die Abtretung von Flächen für den Gemeinbedarf innerhalb der BLU ist in § 65 RBG geregelt.

	
	
	

	
	
	

	§ 19 Erlass der Beitragspflicht
	
	

	1 Ist die Verbindung der Verkehrsfläche mit der angrenzenden Parzelle nicht möglich (weder zu Fuss noch mit Fahrzeug), so entfällt die Beitragspflicht.

2 In diesem Falle wird die betreffende Parzelle voll beitragspflichtig an diejenige Verkehrsflächen an die sie effektiv angeschlossen ist. Dies kann je nach Situation als Anstösser oder als Hinterlieger sein.
	
	

	3 Sind bereits früher an die gleiche Verkehrsfläche Erstellungsbeiträge bezahlt worden, sind diese bei einer Neuanlage an den neuen Beiträgen in Abzug zu bringen. Die gesamte Beitragsleistung darf das Maximum der Beiträge einer Neuanlage nicht übersteigen. Analog sind bei Korrektionen früher geleistete Korrektionsbeiträge zu berücksichtigen.
4 Früher geleistete Neuerstellungsbeiträge bei Korrektionen oder früher geleistete Korrektionsbeiträge bei Neuanlagen werden nur während 30 Jahren berücksichtigt.
	
	

	
	
	

	
	
	


	§ 20 Fälligkeit der Beiträge
	
	

	1 Die Beiträge werden fällig bei Fertigstellung der Verkehrsfläche ohne Feinbelag. 

2 Die Beiträge sind innert 90 Tagen nach Rechnungsstellung an die Gemeindeverwaltung zu zahlen. Beitragspflichtige, denen eine Barzahlung nicht möglich ist, haben innert derselben Frist der Gemeindeverwaltung hievon schriftlich Mitteilung zu machen und einen Zahlungsmodus vorzulegen. Der Zahlungsaufschub darf von der Fälligkeit an gerechnet höchstens 3 Jahre betragen. Ratenzahlungen sind möglich. Ausstehende Beträge sind ab Fälligkeitsdatum zum Zinsfuss für erste Hypotheken der Basellandschaftlichen Kantonalbank am 1. Januar zu verzinsen.

3 Bei Verkauf des Grundstückes ist der ganze ausstehende Betrag zuzüglich Zins sofort zur Zahlung fällig.

4 Für die Anwänderbeiträge besteht gemäss § 100 EG zum ZGB zu Gunsten der Gemeinde ohne Eintragung im Grundbuch ein gesetzliches Grundpfandrecht, das allen andern Pfandrechten vorgeht.
	
	§ 92 Abs. 3 des kant. Enteignungsgesetzes (Stundung der Vorteilsbeiträge von landwirtschaftlich genutzten Grund​stücken) ist mit Beschluss des RBG vom 8.1.1998 gleichzeitig aufgehoben worden.

	
	
	

	
	
	

	V.
PRIVATE VERKEHRSFLÄCHEN
	
	

	
	
	

	§ 21 Übernahme durch die Gemeinde
	
	

	1 Private Verkehrsflächen werden von der Gemeinde nur in Eigentum und Unterhalt übernommen, wenn sie den technischen Vorschriften dieses Reglementes dem Strassennetzplan und den Bau‑ und Strassenlinienplänen entsprechen, und sich in gutem Zustand befinden.

2 Die Uebernahme erfolgt kostenlos für die Gemeinde. Den Zeitpunkt der Uebernahme bestimmt der Gemeinderat.

3 Die Eigentumsübertragung ist in allen Fällen im Grundbuch einzutragen. 

4 Einmündungen von privaten in kommunale Verkehrsflächen dürfen nur mit Einwilligung des Gemeinderates erstellt werden.
	
	


	VI.
BEZIEHUNG DER GRUNDSTÜCKE ZU DEN VERKEHRSFLÄCHEN
	
	Raumplanungs- und Baugesetz §§ 90 –99,
Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz §§ 52 – 69

	
	
	

	§ 22 Einfriedungen
	
	

	1 Jede Einfriedung bedarf der Bewilligung durch den Gemeinderat. Dieser bestimmt, welche Planunterlagen einzureichen sind. Vor Erteilung der Bewilligung darf mit der Erstellung nicht begonnen werden.

2 An Strassenkreuzungen und Einmündungen sind Einfriedungen und Pflanzungen, welche die Übersicht beeinträchtigen, nicht gestattet.
	
	

	
	
	

	
	
	

	§ 23 Lichtraumprofil der Verkehrsflächen
	
	

	1 Türen und Tore dürfen in geöffnetem Zustand die Strassenlinie nicht überragen.

2 Bei über die Strassenlinie hinausragenden Ästen von Bäumen und Sträuchern ist eine lichte Höhe über den Verkehrsflächen von minimal 4.5 m einzuhalten. Die Gemeinde haftet nicht für durch Ueberragen von Pflanzen entstandene Schäden.

3 Bäume dürfen nicht näher als 3 m von der Strassenlinie entfernt gepflanzt werden. Der Strassenverkehr darf in keiner Weise beeinträchtigt werden (§ 84 EG zum ZGB).

4 Bauliche Einrichtungen und Lagerplätze ausserhalb des Areals der Verkehrsflächen sind so anzulegen und zu unterhalten, dass sie Personen und Verkehr weder behindern noch gefährden.
	
	

	
	
	

	
	
	

	VII.
UNTERHALT UND BENÜTZUNG DER VERKEHRSFLÄCHEN
	
	

	
	
	

	§ 24 Unterhalt
	
	Auf privaten Zufahrten , Zugängen und Plätzen sowie auf Privatstrassen ist der Unterhalt sowie der Winterdienst, soweit mit der Gemeinde nichts anders vereinbart ist, Sache der GrundeigentümmerInnen

	Der Gemeinderat hat für ordnungsgemässen Unterhalt der Verkehrsflächen der Gemeinde und ihrer Beleuchtung zu sorgen.
	
	

	
	
	

	
	
	


	§ 25 Leitungen / Aufgrabungen
	
	

	1 Für den Bau von Leitungen jeder Art in und über dem Areal der Verkehrsflächen ist beim Gemeinderat eine Bewilligung einzuholen. Dem Gesuch sind Pläne beizulegen.
	
	Das Verlegen bzw. die Erstellung von Werkleitungen richten sich nach der kantonalen Strassengesetzgebung.

	2 Die fachgerechte Reparatur von Grabenaufbrüchen erfolgt durch die Gemeinde zu Lasten der Verursacher
	
	

	3 Der Gemeinderat erlässt dazu Richtlinien. 
	
	

	
	
	

	
	
	

	§ 26 Sondernutzung
	
	

	1 Sondernutzung der Verkehrsflächen jeglicher Art (Bauinstallationen, Spezialtransporte etc.) bedürfen der Bewilligung durch den Gemeinderat.

2 Alle Vorkehren und Massnahmen zur Vermeidung von Unfällen sind vom Bewilligungsnehmer zu treffen, der auch die volle Haftung trägt.

3 Werden öffentliche Verkehrsflächen verschmutzt, sind sie vom Verursacher einwandfrei und möglichst sofort zu reinigen. Notfalls kann der Gemeinderat diese Arbeit auf Kosten des Verursachers durch Dritte ausführen lassen.

4 Bezüglich der Freihaltung von Verkehrsflächen bei möglichen Schneefällen und Schneeräumungen gilt Art. 20 Abs. 3 der eidg. Verordnung über die Strassenverkehrsregeln vom 13.11.1962 (VRV). Für allfällige Schäden, die bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehen, haftet die Gemeinde nicht.

5 Motorfahrzeuge sind auf die für sie bestimmten Parkplätze abzustellen.

6 Die Gemeindeversammlung kann für Dauerparkierer auf öffentlichen Verkehrsflächen der Gemeinde ein Gebührenreglement erlassen. (§ 17 der kantonalen Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz vom 19.12.1958 über den Strassenverkehr und den Vollziehungsvorschriften des Bundesrates vom 4.4.1968).

7 Bezüglich Duldung öffentlicher Einrichtungen (Beleuchtungsmasten, Hydranten, Strassentafeln etc.) durch den Grundeigentümer gilt § 56 der Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz.
	
	Art. 20 Abs.3 VRV: Fahrzeuge sind von öffentlichen Strassen und Parkplätzen zu entfernen, wenn sie eine bevorstehende Schneeräumung behindern könnten.

§ 17 kant. Vorordnung zum Bundesgestz über den Strassenverkehr: Bewilligungspflicht für Dauerparkierer



	
	
	

	
	
	

	VIII.
RECHTSPFLEGE
	
	

	
	
	

	§ 27 Einsprachen gegen Bau‑ und Strassenlinienpläne
	
	

	Gegen Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung über Bau‑ und Strassenlinienpläne kann innert der 30‑tägigen Auflagefrist schriftlich und begründet beim Gemeinderat Einsprache erhoben werden. Ist eine Verständigung zwischen Gemeinderat und Einsprecher nicht möglich, so entscheidet der Regierungsrat (§§ 31, 35 Raumplanungs- und Baugesetz).
	
	§ 31 RBG: Verfahren

§ 35 RBG: Bau- und Strassenlinienpläne

	
	
	


	§ 28 Andere Beschwerdefälle
	
	

	1 Im übrigen können Verfügungen, die der Gemeinderat aufgrund dieses Reglementes erlässt, angefochten werden:

a) 
Beim Enteignungsgericht, wenn es sich um Beiträge von Anstössern und Hinterliegern handelt (§§ 90 ff Enteignungsgesetz);

b) 
In allen übrigen Fällen beim Regierungsrat (§ 29 Abs.1 lit.a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG); § 43 Enteignungsgesetz).

2 Für Beschwerdefrist und ‑verfahren gelten die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (§§ 33 ff. VwVG) beziehungsweise des Enteignungsgesetzes (§ 96 EntG).
	
	

	
	
	

	
	
	

	§ 29 Strafbestimmungen
	
	

	1 Der Gemeinderat kann vorsätzliche oder fahrlässige Übertretungen dieses Reglementes mit Busse gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes 
(§ 46 Abs.2) bestrafen. Für das Rechtsmittelverfahren gelten die Bestimmungen des Gemeindegesetzes (§ 82). Vorbehalten bleibt § 136 des Raumplanungs- und Baugesetzes.

2 Der Gemeinderat ist berechtigt, vom Grundeigentümer die Beseitigung oder Anpassung von Anlagen oder Pflanzen zu verlangen, die entgegen den Vorschriften dieses Reglementes erstellt oder gepflanzt worden sind.

3 Wenn der Grundeigentümer einer entsprechenden Verfügung des Gemeinderates nicht innert der gesetzten Frist nachkommt, kann der Gemeinderat nach fruchtloser Mahnung die Beseitigung oder Anpassung auf Kosten des Grundeigentümers ausführen lassen.
	
	

	
	
	

	
	
	

	§ 30 Eröffnung von Verfügungen
	
	

	Alle Verfügungen des Gemeinderates sind den Betroffenen schriftlich zuzustellen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
	
	

	
	
	

	
	
	

	IX.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
	
	

	
	
	

	§ 31 Bestehende Bau‑ und Strassenlinienpläne
	
	

	Bestehende Bau‑ und Strassenlinienpläne bleiben weiterhin in Kraft.
	
	

	
	
	

	
	
	


	§ 32 Anwendung auf bestehende Bauten
	
	

	Der Gemeinderat ist berechtigt, im Enteignungsverfahren die Beseitigung oder Abänderung bestehender Bauten, Einrichtungen und Verhältnisse, die diesem Reglement widersprechen, gegen angemessene Entschädigung zu verfügen, sofern hiefür ein öffentliches Interesse besteht.
	
	

	
	
	

	
	
	

	§ 33 Definitionen
	
	

	1 Als Neuanlagen im Sinne von § 17 Abs.2 des Strassenreglementes für die Bemessung der Beitragsleistung gelten:

a) 
Alle Neuerstellungen von Verkehrsflächen.

b) 
Alle Ausbauten von bestehenden Verkehrsflächen, die eines der folgenden Kriterien nicht aufweisen:

· frostsichere Kofferung 

· fachgerechte Entwässerung

· angemessener Belag als Tragschicht

2 Als Korrektion im Sinne von § 17 Abs.1 des Strassenreglementes für die Bemessung der Beitragsleistung gelten alle Arbeiten an allen übrigen bestehenden Verkehrsflächen, ausgenommen die normalen Unterhalts‑ und Reinigungsarbeiten, sowie die Erneuerung und Reparatur der Verschleissschicht.

3 Der Gemeinderat teilt das Bauvorhaben der entsprechenden Kategorie zu.

4 Massgebend für die Berechnung der Beiträge sind die im Zeitpunkt des Eingangs der Bauabrechnung gültigen Bestimmungen und Reglemente.

5 Verkehrsflächen im Sinne dieses Strassenreglementes sind alle Strassen, Trottoirs, Fusswege, Parkflächen, Schutzstreifen und Anlagen, die dem rollenden und ruhenden Fahrzeug- und Zweiradverkehr sowie dem Fussgängerverkehr dienen. Dazu gehören insbesondere Fahrbahnen, Trottoirs, Parkstreifen, Velo-, Fuss- und Wanderwege sowie öffentlich begeh- und befahrbare Feldwege; ebenso die Nebenanlagen wie öffentliche Parkplätze, Alleen, Grünstreifen, Plätze, Einmündungen, Wendeplätze.
	
	Zu Abs.5:

Damit werden sämtliche Gemeindestrassen gemäss § 6 des Strassengesetzes vom 24.  März 1986 (StraG) erfasst.

Aus der Bestimmung ergibt sich, dass der örtliche Geltungsbereich das ganze Gemeindegebiet - mitunter also auch das Waldareal - erfasst. Entsprechend gelangen das Dekret vom 6. Dezember 1993 über den Regionalplan Fuss- und Wanderwege (RP-FWD) und die sich darauf abstützende Verordnung vom 8. Februar 1994 (RP-FW\/) zur Anwendung.

	
	
	

	
	
	

	§ 34 Inkrafttreten
	
	

	Das Reglement  bzw. die Mutation zum Strassenreglement tritt nach Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft. Alle früheren Bestimmungen und Reglemente werden auf diesen Zeitpunkt mit sofortiger Wirkung aufgehoben.
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